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▪ Der Kläger ist ein eingetragener Verein, der österreichische Berufsfotografen zum Zweck der 
Geltendmachung und Wahrnehmung ihrer Rechte vertritt, unter anderem den Hersteller des abgebildeten 
Lichtbilds, das LED-Beleuchtung bei einem Stiegenabgang in einer Wiener Bar zeigt (in der Folge: Lichtbild).
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▪ Der Beklagte betreibt in den Niederlanden ein Einzelunternehmen. Er „veröffentlichte“ das Lichtbild ohne 
Zustimmung des Herstellers auf der Website www.*.nl.
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▪ Die Website ist zwar in Österreich abrufbar, aber ausschließlich in niederländischer Sprache gehalten. Der 
Beklagte hat seit Gründung seines Unternehmens im Jahr 2006 keine Waren nach Österreich verkauft. Es 
kann nicht festgestellt werden, ob und inwieweit die Website in Österreich aufgerufen wurde oder wird.
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▪ Der Kläger begehrte 1) 1.567,50 EUR an angemessenem Entgelt und Duplum nach § 87 Abs 3 UhrG. 
Außerdem sollte dem Beklagten 2) verboten werden, Lichtbilder des Herstellers, insbesondere das 
konkrete Lichtbild, ohne Werknutzungsbewilligung auf seiner Website der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen oder auf andere Art zu veröffentlichen. 

▪ Der Kläger begehrte ausdrücklich nur Schutz für das Inland. Dafür sei im Fall von 
Urheberrechtsverletzungen im Internet – anders als bei Markenrechtsverletzungen – kein commercial 
effect im Inland erforderlich. Die Website des Beklagten spreche aber durch die Abbildung einer Wiener 
Bar ebenso wie die internationale Telefonvorwahl ohnehin auch österreichische Kunden an. Diese könnten 
den niederländischen Text der Website einfach mit Programmen wie Google Translate übersetzen. 
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▪ Der Beklagte bestritt insbesondere das Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung in Österreich durch die 
Verwendung des Lichtbilds auf seiner eindeutig nur auf niederländische Kunden abzielenden Website 
(niederländische Top-Level-Domain und Sprache). Außerdem habe der Beklagte das Lichtbild vom 
Hersteller der LED-Leuchten für seine Website unter der Zusicherung erhalten, dass diese Nutzung des 
Lichtbilds zulässig sei. 
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▪ Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Eine Urheberrechtsverletzung in Österreich setze einen 
wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug voraus, der hier fehle. 
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▪ Die Revision ist zur Klarstellung der Rechtslage zulässig und (teilweise nur im Sinn des Aufhebungsantrags) 
auch berechtigt.

▪ Wie das Berufungsgericht richtig darlegte, hat sich der Oberste Gerichtshof noch nicht ausdrücklich mit 
der Frage befasst, ob bereits aufgrund technischer Abrufbarkeit eines fremden Lichtbilds auf einer Website 
(auch) in Österreich eine Verletzung des österreichischen UrhG zu bejahen ist.
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▪ Eine Urheberrechtsverletzung im Internet ist aufgrund des Territorialiätsgrundsatzes für alle Staaten, in 
denen die Website zugänglich ist, nach dem Recht des jeweiligen Staats zu beurteilen. Dabei stellt sich 
insbesondere die Frage, ob die Urheberrechtsordnungen aller Länder, in denen ein Abruf technisch 
möglich ist, parallel anzuwenden sein sollen (vgl EuGH C-173/11, Football Dataco/Sportradar, Rz 37 ff zum 
Schutzrecht sui generis für Datenbanken). Dafür ist durch Auslegung des jeweiligen nationalen 
Urheberrechts zu ermitteln, ob im konkreten Fall überhaupt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, wenn 
etwa eine Website in diesem Staat trotz Zugänglichkeit – zB aus sprachlichen Gründen – praktisch nicht 
aufgerufen wird.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0173


▪ Um eine parallele Anwendung der Urheberrechtsordnungen aller Länder zu vermeiden, in denen ein Abruf 
technisch möglich ist, stellen deutsche Lehre und Rechtsprechung mehrheitlich auf eine 
bestimmungsgemäße Abrufbarkeit ab. Dabei wird anhand der Sprache des Angebots sowie der Zahlungs- 
und Versandmodalitäten geprüft, an welche inländischen Internet-Nutzer sich ein Angebot gezielt richtet.

▪ Dementsprechend entschied auch der deutsche Bundesgerichtshof jüngst, dass die Verletzung deutschen 
Urheberrechts durch ein Verhalten, das seinen Schwerpunkt außerhalb Deutschlands hat, voraussetze, 
dass das Verhalten einen hinreichenden Inlandsbezug aufweise (I ZR 50/24).
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▪ Auch die Vorinstanzen haben im vorliegenden Fall diese Problematik erkannt, die ebenso für die hier 
relevanten Leistungsschutzrechte besteht. Sie haben zur Abgrenzung die vom Obersten Gerichtshof für 
Markensachen entwickelten Kriterien herangezogen, wonach eine Markenrechtsverletzung nur vorliegt, 
wenn sich die Website mit dem eingreifenden Kennzeichen zumindest auch an inländische Nutzer richtet, 
sodass eine nicht bloß unerhebliche Auswirkung der Werbung auf den inländischen Markt vorliegt oder 
zumindest realistischer Weise zu erwarten ist (sog commercial effect, RS0127999; vgl auch EuGH C-
324/09, L’Oréal/eBay, Rz 64 zur Gemeinschaftsmarke).

▪ Der Senat hält die Übertragung dieser markenrechtlichen Grundsätze auf Verletzungen des 
österreichischen Urheberrechtsgesetzes durch Handlungen im Internet nicht für sachgerecht.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0324


▪ Die Verletzung eines Markenrechts setzt schon nach dem Wortlaut des Gesetzes voraus, dass die Nutzung 
der fremden Marke im geschäftlichen Verkehr erfolgt (vgl § 10 MSchG).

▪ Anders als die rein vermögensrechtlichen Markenrechte umfassen das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte auch noch ein Bündel von persönlichkeitsrechtlichen Einzelbefugnissen, wobei 
urheberpersönlichkeitsrechtliche Befugnisse, Verwertungsrechte, Vergütungsansprüche, Zugangsrecht 
nach dem monistischen Konzept jedoch als untrennbare Einheit verstanden werden. Entsprechend hat der 
Oberste Gerichtshof auch schon ausgesprochen, dass das Gesetz dem Urheber abseits wirtschaftlicher 
Aspekte auch die Möglichkeit einräumen will, die Art und Weise der Werknutzung unter Berücksichtigung 
persönlichkeitsrechtlicher Anliegen zu steuern. Der Urheber müsse die Kontrolle über die Nutzung seines 
Werks haben. Eine Urheberrechtsverletzung liege daher auch ohne wirtschaftliche Verwertbarkeit vor´.
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▪ Gegen das Erfordernis eines commercial effects für Verletzungen des Urheberrechtsgesetzes spricht 
weiters, dass fremde Urheber- oder Leistungsschutzrechte anders als fremde Markenrechte nicht 
unbewusst verletzt werden können: Wer seine Waren oder Leistungen im Internet mit einer 
werbetauglichen Bezeichnung bewirbt, könnte nur durch weltweite Recherche herausfinden, ob und 
wo andere Personen eventuell bereits Markenrechte für dieses oder ähnliche Kennzeichen erworben 
haben.

▪ Wer hingegen seinen Internetauftritt mit Lichtbildern oder anderen graphischen Elementen illustriert, 
weiß genau, ob er selbst Schöpfer derselben ist oder nicht. Die Entfaltungsmöglichkeit ausländischer 
Teilnehmer des Rechtsverkehrs wird deshalb nicht unangemessen beschränkt, wenn sie sich vor der 
Verwendung fremder Bilder um die Einräumung entsprechender Rechte bemühen müssen.
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▪ Weder die Top-Level-Domain noch Sprache des Textes auf der Website beeinflussen im vorliegenden Fall 
die Zugänglichkeit des Lichtbilds für Internetnutzer in Österreich. Der Beklagte hat das Bild nämlich einfach 
als Gestaltungselement in seinen geschäftlichen Internetauftritt eingebettet; es wird also für den Nutzer 
sichtbar, wenn er den entsprechenden Link eingibt. Anders als zB bei Angeboten zum Download oder 
Streaming ist es nicht notwendig, dass sich Benutzer registrieren, Zahlungen leisten oder anderen 
Instruktionen folgen, um zum Lichtbild zu gelangen. Sprachkenntnisse des Niederländischen sind daher 
nicht erforderlich, um das Lichtbild abzurufen.
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